
Abwicklungs- und Durchführungsbestimmungen (Zahl: 10-LWK-7/42-2021)
zu der in der 73. Sitzung der Kärntner Landesregierung am 01.06.2021 beschlossenen Unterstützungsaktion zur

Gewährung eines Zuschusses zum Einstieg
in die bäuerliche Fischproduktion 
als „Agrar-De-minimis-Beihilfe“ gemäß Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor 
(Amtsblatt der EU L 352/9 vom 24.12.2013).



1. Zielsetzung

Ziel dieser Förderung ist es, im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion den Selbstversorgungsgrad mit heimischen Fischen zu fördern und somit die Importabhängigkeit an Fischprodukten zu reduzieren. 

Durch diese Förderung soll insbesondere:
· ein Anreiz für den Einstieg in die Speisefischproduktion geschaffen werden
· das Angebot an Kärntner Fischprodukten erhöht werden
· zusätzliche Einkommensquellen für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe geschaffen werden


2. Gegenstand der Förderung

Das Land Kärnten gewährt einen Zuschuss zum Neueinstieg in die bäuerliche Fischproduktion heimischer Fische. 


3. Förderungswerbende

Als Förderwerber/in kommen Bewirtschafter/innen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in Betracht, welche den Betrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und Gefahr in Kärnten bewirtschaften.


4. Art und Ausmaß der Förderung:

· Gefördert werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau von Fischteichanlagen z.B. Wasserfassung, Wasserzuleitung, Fischteiche (Grabungs-arbeiten, Baumaterial), Absetzteiche, Hälterungsbecken, Einzäunungen.

· Nicht förderbar im Sinne dieser Richtlinie sind Bruthäuser, Angelteiche, Kreislaufanlagen, Transportfahrzeuge, Sauerstoffeinbringung, Filter zur Wasserreinigung. 

· Die Förderhöhe beträgt 30 % der anerkannten Kosten.

· Die Mindestinvestitionssumme liegt bei 2.000,00 Euro.

· Die Förderobergrenze liegt bei 6.000,00 Euro


5. Förderungsvoraussetzungen

· Der land- und forstwirtschaftliche Betrieb sowie die geplante Fischteichanlage sind in Kärnten.

· Neueinstieg in die bäuerliche Fischproduktion heimischer Fische.

· Die fachliche Eignung muss durch eine vierstündige Weiterbildung nachgewiesen werden.

· Notwendige Bewilligungen müssen vorliegen (wasserrechtliche Bewilligung, naturschutz-rechtliche Bewilligung)

· Der Förderwerber/in ist verpflichtet, die geförderte Anlage über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren selbst zu bewirtschaften und

· es ist eine fischereiliche Mindestproduktivität von 200 kg Ertrag im Jahr nach zuweisen.
(Das entspricht einer Zulaufmenge von 2 l/s bei Forellenteichen bzw. einer Teichfläche von 2.000 m² bei Karpfenteichen.) 


6. Abwicklung

Die Abwicklung der Förderungsmaßnahme erfolgt durch die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten. Die Förderung ist mittels Förderansuchen schriftlich zu beantragen. (siehe Förderungsansuchen)

Die Förderung ist zwischen 01. September 2021 und 31. Dezember 2021 zu beantragen.
Es können alle Kosten, die im Jahr 2021 für ein Teichprojekt anfallen, eingereicht werden.

7. [bookmark: _GoBack]Finanzierung

Die finanzielle Bedeckung erfolgt aus Landesmitteln, die der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten zur Verfügung gestellt werden.
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